
 
 

Informationen zum Wechselunterricht & aktuellen Beschlüssen 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigen,         24.04.2021 

ab Samstag, den 24.04.2021 gelten in Hessen neue Beschlüsse bzgl. der Organisation des 

Schulbetriebs. Die Vorgaben des bundesweit greifenden Infektionsschutzgesetzes gelten bis 

zum 30.06.2021. 

 

Die Beschlüsse sehen folgende Schritte vor: 

Inzidenz bis 100:  Wechselunterricht 

Inzidenz 100 – 165:  Wechselunterricht 

Inzidenz über 165:  Distanzunterricht 

 

Der Wechselunterricht für Gruppe A und Gruppe B ist nachfolgend geregelt. 

 

KW Mo Di Mi Do Fr  KW Mo Di Mi Do Fr  

17       22  1 2 3 4  

18 3 4 5 6 7  23 7 8 9 10 11  

19 10 11 12 13 14  24 14 15 16 17 18  

20 17 18 19 20 21  25 21 22 23 24 25  

21 24 25 26 27 28  26 28 29 30    

22 31             

 

Bitte beachten Sie die farblich mit         markierten Feiertage bzw. bewegliche Ferientage. 

 

In Bezug auf den Übergang in den Distanzunterricht gilt folgende Regelung: 
 
Überschreitet an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Landkreis die Inzidenz den Wert 

von 165, so gilt ab dem übernächsten Tag automatisch, dass alle Schülerinnen und Schüler im 

Distanzunterricht beschult werden. 

 

Fällt an fünf Werktagen hintereinander die Inzidenz unter 165, gelten ab dem übernächsten 

Tag die Regelungen der vorherigen Stufe (Wechselunterricht). 

 
 

Mai       Juni 

Eine Notbetreuung wird eingerichtet 

für: 

• Berufstätige Alleinerziehende 

und Eltern, die beide berufstätig 

sind. 

https://www.kalenderpedia.de/


Notbetreuung 

Für die Notbetreuung im Rahmen des Distanzunterrichts („Schulschließung bei Inzidenz über 

165“) sind folgende Eltern berechtigt: 

 

• Berufstätige Alleinerziehende und Eltern, die beide berufstätig sind. 

Eine entsprechende Bescheinigung (vom 11.02.2021) haben wir bereits von einigen Eltern 

vorliegen. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die entsprechende Arbeitgeberbescheinigung 

(abrufbar auf der Homepage) ausfüllen und in der Schule einreichen. 

 

Sollten Sie von der Notbetreuung Gebrauch machen wollen, so füllen Sie bitte entsprechend 

die Anmeldung aus (abrufbar auf der Homepage) und schicken Sie diese an die Schule unter 

folgender Adresse: (poststelle@grundschule.fuldatal.schulverwaltung.hessen.de) 

 

Die Notbetreuung umfasst für angemeldete Ganztagskinder den Zeitraum der jeweils 

gebuchten Module von 7.30 Uhr – 16.30 Uhr mit Mittagessen. 

 

Ansonsten umfasst die Notbetreuung den Zeitraum des regulären Stundenplans wie folgt: 

Flexibler Schulanfang: täglich von 8.15 Uhr – 12.50 Uhr 

Jahrgangsstufen 3/4 : täglich von 8.15 Uhr – 13.35 
 
 
 
 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Daniel Giese 
 

 

mailto:poststelle@grundschule.fuldatal.schulverwaltung.hessen.de

